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1. Die Beschwerdekommission (BK) 

1.1 Aufgabe und Rechtsstellung 

Alle Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen 
haben gemäß § 5 des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes (KHGG NW) Maßnahmen für 
die Entgegennahme und Bearbeitung von 
Beschwerden und Eingaben von Patientinnen 
und Patienten durch eine unabhängige Stelle 
zu treffen. Die Bestimmungen des § 5 des 
KHGG werden durch das Gesetz über Hilfen 
und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG NW) in § 24 für den 
Fachbereich Psychiatrie ergänzt. Diese ge-
setzlichen Forderungen und Vorgaben erfüllt 
die Beschwerdekommission des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe seit über 35 
Jahren. Die Mitglieder der in 1979 gegrün-
deten Beschwerdekommission werden durch 
den Gesundheits- und Krankenhausaus-
schuss des LWL gewählt. 

Jederzeit haben die Patientinnen und Pati-
enten der Fachkrankenhäuser im LWL-Psy-
chiatrieVerbund Westfalen sowie deren An-
gehörige die Möglichkeit, ihre Beschwerden, 
ihre Anregungen oder Ihr Lob zu äußern.  

Ihre Äußerungen können sie telefonisch, 
postalisch, per E-Mail, via Telefax oder im di-
rekten Gespräch mitteilen. Nachdem die 
Prüfung einer Beschwerde abgeschlossen ist, 
werden berechtigt kritisierte Mängel so 
schnell wie möglich behoben, und wenn un-
ter Umständen erforderlich, Verbesserungen 
auf alle Einrichtungen des LWL-Psychiatrie-
Verbundes Westfalen übertragen. 

Die Mitglieder der Beschwerdekommission 
setzen sich in gleicher Form für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der LWL-Pflegezen-
tren sowie der LWL-Wohnverbünde ein. 

Laut § 6 des Wohn- und Teilhabegesetzes 
NRW (WTG) haben Leistungsanbieterinnen 
und Leistungsanbieter ein Beschwerdever-
fahren sicherzustellen. 

In der Regel finden die monatlichen Sitzun-
gen der Beschwerdekommission in einer der 
psychiatrischen Einrichtungen des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe statt. Die-
ses ermöglicht den Mitgliedern der Be-
schwerdekommission sich direkt vor Ort ein 
persönliches Bild zu verschaffen sowie Ein-
gaben und weitere Sachthemen mit der je-
weiligen Leitung der Einrichtung zu bespre-
chen. 

1.2  Zuständigkeit und Information 

Die Beschwerdekommission ist für die Be-
schwerden und Anregungen aller Personen 
zuständig, die sich in Behandlung einer LWL-
Klinik oder in Betreuung eines LWL-Pflege-
zentrums oder LWL-Wohnverbundes befin-
den. Es ist dabei unerheblich, ob die Be-
handlung oder Betreuung stationär oder 
ambulant erfolgt. 

Die Mitglieder der BK sind an der Verbesse-
rung der Versorgung interessiert, daher ist 
zweitrangig, wer eine Kritik äußert.  

Daher können sich ebenfalls Angehörige, 
rechtliche Betreuerinnen und Betreuer oder 
andere interessierte Personen an die Be-
schwerdekommission wenden und im Sinne 
von Patientinnen, Patienten, Bewohnerinnen 
und Bewohnern des LWL-PsychiatrieVerbun-
des Westfalen tätig werden. 
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Zum LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen gehören folgende Einrichtungen:  

LWL-Kliniken für Erwachsenenpsychiatrie 
 
- LWL-Universitätsklinikum Bochum 
- LWL-Klinik Dortmund 
- LWL-Klinikum Gütersloh 
- LWL-Klinik Hemer, Hans-Prinzhorn-Klinik 
- LWL-Klinik Herten 
- LWL-Klinik Lengerich 

- LWL-Klinik Lippstadt 
- LWL-Klinik Marsberg 
- LWL-Klinik Münster 
- LWL-Klinik Paderborn 
- LWL-Klinik Warstein

 
LWL-Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 
- LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik 
- LWL-Universitätsklinik Hamm 

- LWL-Klinik Marl-Sinsen, Haardklinik 
- LWL-Klinik Marsberg

 
LWL-Pflegezentren 
 
- LWL-Pflegezentrum Dortmund 
- LWL-Pflegezentrum Gütersloh 
- LWL-Pflegezentrum Lengerich 
- LWL-Pflegezentrum Lippstadt 

- LWL-Pflegezentrum Marsberg 
- LWL-Pflegezentrum Münster 
- LWL-Pflegezentrum Warstein

 
LWL-Wohnverbünde 
 
- LWL-Wohnverbund Dortmund 
- LWL-Wohnverbund Gütersloh 
- LWL-Wohnverbund Hemer 
- LWL-Wohnverbund Lengerich 
- LWL-Wohnverbund Lippstadt 

- LWL-Wohnverbund Marl 
- LWL-Wohnverbund Marsberg 
- LWL-Wohnverbund Münster 
- LWL-Wohnverbund Paderborn 
- LWL-Wohnverbund Warstein  

 
LWL-Institute für Rehabilitation, LWL-Rehabilitationszentren und 
Spezialisierungen an den LWL-Kliniken 
 
- LWL-Institut für Rehabilitation Gütersloh 
   (Hans Peter Kitzig Institut) 
- LWL-Institut für Rehabilitation Warstein 
- LWL-Rehabilitationszentrum Münsterland 
- LWL-Rehabilitationszentrum Ostwestfalen 
   (Bernhard-Salzmann-Klinik) 

- LWL-Rehabilitationszentrum Ruhrgebiet 
- LWL-Rehabilitationszentrum Südwestfalen 
   (Stillenberg Warstein) 
- Reha-Bereich an der LWL-Klinik Hamm 
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Die Patientinnen, Patienten, Bewohnerinnen 
und Bewohner werden über einen entspre-
chenden Aushang über die Existenz und Tä-
tigkeit der Beschwerdekommission infor-
miert.  

Die Betriebs- und Einrichtungsleitungen sind 
darüber informiert, dass der Aushang an 
deutlich sichtbarer und zugänglicher Stelle auf 
jeder Station, in jeder Tagesklinik und Insti-
tutsambulanz sowie in jeder Wohngruppe 
des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen an-
gebracht sein muss.  

Die Einrichtungen sind ferner aufgefordert, 
im Rahmen ihrer Internetpräsenz auf die Be-

schwerdekommission hinzuweisen. Informa-
tionen über die Tätigkeit der Beschwerde-
kommission können unter der Homepage 
der Beschwerdekommission:  

www.lwl-beschwerdekommission.de  
 
eingeholt werden. Anregungen und Be-
schwerden können persönlich, telefonisch, 
postalisch, via E-Mail oder per Telefax an die 
Mitglieder der Beschwerdekommission oder 
an die zuständige Mitarbeiterin oder den 
zuständigen Mitarbeiter in der LWL-Abtei-
lung für Krankenhäuser und Gesundheitswe-
sen gerichtet werden. 
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Für die Beschwerden von Patientinnen und 
Patienten in den Maßregelvollzugskliniken 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
sowie den Maßregelvollzugspatientinnen 
und Maßregelvollzugspatienten in den allge-
meinpsychiatrischen Kliniken, Pflegezentren 
und Wohnverbünden des Landschaftsver-
bandes ist die Beschwerdekommission nicht 
zuständig. Die Beschwerden dieser Patien-
tinnen und Patienten werden von der „Be-
schwerdekommission Maßregelvollzug“ be-
raten. 

Ebenfalls wird jährlich in einem gesonderten 
Bericht über die Tätigkeit der Beschwerde-
kommission Maßregelvollzug informiert. 

Aus den Einrichtungen des LWL-Psychiatrie-
Verbundes Westfalen wurden im Jahr 2016 
im Bereich Maßregelvollzug 11 Einzelbe-
schwerden mit 21 Kritikpunkten behandelt, 
davon war lediglich ein Kritikpunkt begrün-
det. 

 

 
1.3 Zusammensetzung der Beschwerdekommission  

Die Mitglieder der Beschwerdekommission des LWL sind Abgeordnete aus Städten und Ge-
meinden in Westfalen-Lippe. Folgende Mitglieder gehörten im Jahr 2016 der Beschwerde-
kommission an: 
 
Mitglied  Stellvertreterinnen/Stellvertreter 

    
Christiane Krause  Angelika Dümenil 
(Vorsitzende) 

     
Hans-Wolfgang Kayser  Ulrich Blum 
(stellv. Vorsitzender) 
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Mitglied      Stellvertreterinnen/Stellvertreter 

     
Wolfgang Diekmann   Arnold Weßling 

     
Karl-Heinz Dingerdissen  Dr. Thomas Reinbold  

 

     
Winfried Kaup  Stephanie Pohl 
 

  
Gertrud Meyer zum Alten Borgloh Heinz Entfellner 
 

 
7 

 



Bericht der Beschwerdekommission für das Jahr 2016 

Mitglied      Stellvertreterinnen/Stellvertreter 

     
Elisabeth Veldhues   Ursula Lindstedt 

       
Renate Weyer      Ursula Ecks 
 

      
Dr. Burkhard Wiebel     Dr. Bernd Tenbensel 
 

1.4 Sitzungen der Beschwerdekommission in 2016 

Die Mitglieder der Beschwerdekommission tagten im Jahr 2016 zwölfmal an folgenden Ter-
minen und Orten:  

12.01. LWL-Klinik Herten 
02.02.  LWL-Klinik Marl-Sinsen 
02.03. LWL-Tagesklinik Bergkamen 
05.04. LWL-Klinik Paderborn 
03.05.  LWL-Pflegezentrum Lengerich  
07.06.  LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine 

04.07.  LWL-Klinik Lippstadt 
01.08. LWL-Tagesklinik Salzkotten  
06.09. LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne 
04.10. LWL-Wohnverbund Warstein  
02.11. LWL-Universitätsklinik Hamm 
01.12. LWL-Landeshaus, Münster 
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Traditionell findet die letzte Sitzung der Be-
schwerdekommission eines Kalenderjahres 
im LWL-Landeshaus in Münster statt. Zusätz-
lich zur Beratung von Beschwerden wird ein 
aktuelles Thema von den Kommissionsmit-
gliedern behandelt. 

Im Dezember 2016 informierten sich die 
Mitglieder der Beschwerdekommission über 
die am Vortag vom Landtag NRW verab-
schiedete Novellierung des Gesetzes über 
Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi-
schen Krankheiten (PsychKG NW). Hierzu 
fand ein gemeinsamer Austausch mit dem 
zuständigen Referatsleiter des Ministeriums 

für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, einer 
Vertreterin des Landesverbandes der Psychi-
atrie-Erfahrenen sowie der Vorsitzenden des 
Bundesverbandes der Angehörigen psy-
chisch Kranker statt.  

Darüber hinaus tauschten die Kommissions-
mitglieder mit der Vertreterin des Landes-
verbandes der Psychiatrie-Erfahrenen und 
der Vertreterin des Bundesverbandes der 
Angehörigen psychisch Kranker ihre Auffas-
sungen bezüglich der Erfüllung der Vorga-
ben des § 5 des Krankenhausgestaltungsge-
setzes (KHGG NW) aus.  

2. Die Bearbeitung von Beschwerden und Anregungen 

Von der zuständigen Mitarbeiterin und dem 
zuständigen Mitarbeiter der LWL-Abteilung 
für Krankenhäuser und Gesundheitswesen 
wird im Auftrag der Mitglieder der Be-
schwerdekommission des Landschaftsver-
bandes schnellstens nach der Kenntnis-
nahme einer Beschwerde geprüft, ob es sich 
um einen objektivierbaren Missstand handelt 
oder eine ausschließlich subjektive Betrof-
fenheit vorliegt.  

Wenn sich beispielsweise eine Bewohnerin, 
ein Bewohner, eine Patientin oder ein Patient 
über einen vorwiegend individuellen Sach-
verhalt, die eigene Betreuung oder Behand-
lung beschwert, wird generell aus Gründen 
des Personenschutzes von der beschwerde-
führenden  Person (und gegebenenfalls von 
der rechtlichen Vertretung) eine schriftliche 
Einverständniserklärung zur Entbindung von 
der gesetzlichen Schweigepflicht des Be-
treuungs-, Behandlungs- und Pflegeteams 
der entsprechenden Einrichtung eingeholt.  

In 2016 wurde damit begonnen, die vorste-
hend erwähnten Formulare und Merkblätter 
zur Abgabe der Einverständniserklärung so-
wie den Aushang der Beschwerdekommis-
sion (siehe Seite 5) nach dem Regelwerk des 
Netzwerkes Leichte Sprache e.V. zu überset-
zen um diese Unterlagen zukünftig situativ 
anbieten beziehungsweise aushängen zu 
können.  

Mit dieser Maßnahme soll es den Menschen, 
die aus verschiedensten Gründen über eine 
geringe Kompetenz in der deutschen Spra-
che verfügen, erleichtert werden, die vorge-
legten Unterlagen oder die an sie gerichte-
ten Informationen zu verstehen.  

Die Bearbeitung einer Beschwerde erfolgt in 
allen Fällen wie folgt:  

- bei dem Eingang einer schriftlichen Be-
schwerde erfolgt zeitnah eine persönliche 
Kontaktaufnahme mit der beschwerde-
führenden Person. Ihr wird der Eingang 
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der Beschwerde bestätigt, es erfolgt eine 
Aussprache über den Inhalt der Be-
schwerde sowie eine Besprechung über 
das weitere Vorgehen,  

- mit der zuständigen Betriebs,- Einrich-
tungs- oder Heimleitung der LWL-Klinik, 
des LWL-Pflegezentrums oder des LWL-
Wohnverbundes wird Kontakt aufge-
nommen,  

- Anforderung einer Stellungnahme zu den 
vorgebrachten Kritikpunkten,  

- eventuelle Aufnahme des Sachverhaltes 
und Klärung der Situation vor Ort durch 
Gespräche und/oder Besichtigung der 
Räumlichkeiten,  

- (Über-)Prüfung und Bewertung des Ge-
samtbildes einschließlich der abgegebe-
nen Stellungnahme/n der Betriebs-, Ein-
richtungs- oder Heimleitung,  

- entweder Entwurf eines Antwortschrei-
bens an die beschwerdeführende Person 
zwecks Beratung in einer Sitzung der Be-
schwerdekommission oder persönliche 

Rückmeldung an die beschwerdeführende 
Person,  

- Erstellung einer Beratungsvorlage für die 
Mitglieder der Beschwerdekommission 
mit allen den Fall betreffenden Unterla-
gen,  

- Beratung des Sachverhaltes mit den Mit-
gliedern der Beschwerdekommission,  

- bei berechtigten Beschwerden möglichst 
umgehende Abhilfe zum Zeitpunkt der 
Bearbeitung der Beschwerde schaffen.  

Gelegentlich kontaktieren die beschwerde-
führenden Personen einzelne, mehrere oder 
sämtliche Beschwerdekommissionsmitglie-
der. In diesen Fällen geben die Mitglieder 
der Beschwerdekommission die Bearbeitung 
der Beschwerde an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verwaltung ab. Selbstver-
ständlich haben die Kommissionsmitglieder 
jederzeit die Möglichkeit, am gesamten Pro-
zess der Bearbeitung der Beschwerde teilzu-
nehmen. Anonyme Beschwerden werden in 
der Regel nicht bearbeitet. 

 

3. Anzahl der Beschwerden 

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die 
Anzahl der beratenen Beschwerden im Jahr 
2016 um 15 Beschwerden auf eine Gesamt-
summe von 115. Die in den Beschwerden 
enthaltenen einzelnen Kritikpunkte erhöhten 
sich um drei Punkte im Vergleich zum Vor-
jahr auf insgesamt 320 Kritikpunkte.  

Auch im Jahr 2016 kam der überwiegende 
Anteil der von den Mitgliedern der Be-
schwerdekommission beratenen Beschwer-
den aus den LWL-Kliniken für Erwachsene. 

Hier erhöhte sich die Anzahl um zwölf Be-
schwerden auf 85 Beschwerden mit insge-
samt 245 Kritikpunkten. Obwohl sich die Ge-
samtanzahl der Beschwerden aus den LWL-
Kliniken für Erwachsene erhöhte, reduzierte 
sich jedoch die Anzahl der Kritikpunkte. In 
2016 verdoppelte sich die Anzahl der be-
ratenen Beschwerden aus den Kliniken für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie des LWL-Psy-
chiatrieVerbundes auf acht Beschwerden mit 
insgesamt 21 Kritikpunkten (2015: 4 Be-
schwerden mit 5 Kritikpunkten). 

 
10 

 



Bericht der Beschwerdekommission für das Jahr 2016 

der Beschwerde bestätigt, es erfolgt eine 
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Die Anzahl der Beschwerden aus dem Be-
reich der LWL-Wohnverbünde stieg leicht auf 
22 Beschwerden in 2016 und damit im Ver-
gleich zu 2015 um zwei Beschwerden an. Die 
Anzahl der in den Beschwerden enthaltenen 
Kritikpunkte reduzierte sich dagegen um 
acht auf nun 54 Kritikpunkte. Aus dem Be-
reich der LWL-Pflegezentren wurden in 2016 
keine Beschwerden beraten. 

Wie in den Jahren zuvor fanden die überwie-
gend telefonisch vorgetragenen Anfragen, 
Berichte und Mitteilungen keine eingehende 
Berücksichtigung und Darstellung, die im 
Gespräch von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Verwaltung direkt geklärt wer-
den konnten. In 2016 lag die Anzahl dieser 
Kontakte bei circa 285. Bei diesen Fällen han-
delt es sich überwiegend um Angelegenhei-
ten, die die Rechtsgrundlage des stationären 
Aufenthaltes (Gerichtliche Unterbringung) 
betrafen oder um Kontaktaufnahmen durch 
akut erkrankte Personen, die beruhigt wer-
den oder sich mehrmalig zum Ausdruck 
bringen.  

Die Anzahl der beratenen Beschwerden be-
ziehungsweise Kritikpunkte ist in Relation zu 
den insgesamt über 240.000 stationären, 
teilstationären sowie ambulanten Behand-
lungsfällen und Betreuungsplätzen des ge-
samten LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen 
in 2016 relativ gering. Zwar erhöhte sich die 
Anzahl der Einzelbeschwerden im Vergleich 
zum Vorjahr um 15 Prozent deutlich, jedoch 

blieb die Anzahl der darin enthaltenen Kritik-
punkte mit 320 (2015: 317) fast gleich. Von 
den 320 Kritikpunkten in 2016 waren 46 
Punkte (14,36 Prozent) begründet. 

Im Vorjahr lag die Anzahl der begründeten 
Kritikpunkte bei 20,5 Prozent. Unter Beach-
tung dieser Zahlen kann trotz des erneuten 
Anstieges der Einzelbeschwerden nicht von 
einer negativen Tendenz ausgegangen wer-
den. Festzustellen ist, dass in wachsendem 
Maße in den Einrichtungen eine offene Kri-
tik– und Beschwerdekultur etabliert und ge-
lebt wird und somit bei den beschwerde-
führenden Personen die Bereitschaft gestie-
gen ist, ihre Kritik vorzubringen.  
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NEU 
liefern

Kliniken Erwachsene (85)

Wohnverbünde (22)

Kliniken Kinder u. Jugendliche (8)

Anzahl der Beschwerden in 2016 / Gesamt, N: 115
Unterscheidung: Einrichtungsform

Kliniken Erwachsene (245) 

Wohnverbünde (54)

Kliniken Kinder u. Jugendliche (21)

Anzahl der Kritikpunkte in 2016 / Gesamt, N: 320
Unterscheidung: Einrichtungsform

Männlich (61) 

Weiblich (50)

Keine Zuordnung (4)

Anzahl der Beschwerden in 2016 / Gesamt, N: 115
Unterscheidung: Beschwerdeführende Person / Geschlecht
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NEU 
liefern

Männlich (162)

Weiblich (146)

keine Zuordnung (12)

Anzahl der Kritikpunkte in 2016 / Gesamt, N: 320
Unterscheidung: Beschwerdeführende Person / Geschlecht

Rehabilitation (1)

anderes (2)

keine Angaben (1) 

Anzahl der Beschwerden in 2016 / Kliniken Erwachsene, N: 85
Unterscheidung: Behandlungsform

Anzahl der Kritikpunkte in 2016 / Kliniken Erwachsene, N: 245
Unterscheidung: Behandlungsform

Allgemeinpsychiatrie (62)

Gerontopsychiatrie (13)

Suchtbehandlung (6)

Rehabilitation (2)

anderes (10)

keine Angaben (6)

Allgemeinpsychiatrie (183)

Gerontopsychiatrie (36)

Suchtbehandlung (8)
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Anzahl der Beschwerden in 2016 / Gesamt, N: 85
Unterscheidung: Beschwerdeführende Person / Gruppe

Rechtl. Betreuer/in (9)

Sonstige (3)

Komplette Station (1)

Anzahl der Kritikpunkte in 2016 / Kliniken Erwachsene, N: 245
Unterscheidung: Beschwerdeführende Person / Gruppe

Anzahl der Beschwerden in 2016 / Wohnverbünde, N: 22
Unterscheidung: Beschwerdeführende Person / Gruppe

Patientin oder Patient (171)

Angehörige (45)

Mehrere Patientinnen und Patienten (16)

Bewohnerin oder Bewohner (19)

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner (2)

Rechtl. Betreuer/in (1)

Mehrere Patientinnen und Patienten (4)

Komplette Station (1)

Sonstige (1)

Patientin oder Patient (63)

Angehörige (11)

Rechtl. Betreuer/in (5)
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NEU 
liefern

Bewohnerin oder Bewohner (49)

Rechtl. Betreuer/in (3)

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner (2)

Anzahl der Kritikpunkte in 2016 / Wohnverbünde, N: 54
Unterscheidung: Beschwerdeführende Person / Gruppe

Angehörige (8)

Anzahl der Beschwerden in 2016 / Kliniken Kinder u. Jugendliche, N: 8
Unterscheidung: Beschwerdeführende Person / Gruppe

Angehörige (21)

Anzahl der Kritikpunkte in 2016 / Kliniken Kinder u. Jugendliche, N: 21
Unterscheidung: Beschwerdeführende Person / Gruppe
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3.2 Anzahl der Beschwerden im Vergleich über sechs Jahre 

 

4. Bewertung und Inhalte der Beschwerden und Kritikpunkte  

*Ohne Lob/positive Rückmeldungen (5x), Verbesserungsvorschläge (7x) 
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2014 90 217 30 152 35 0 0
2015 100 317 65 206 46 0
2016 115 320 46 239 33 2 5

0

50

100

150

200

250

300

350

Einzel-
beschwerden

mit Kritik-
punkten

davon
begründet

davon
unbegründet

davon nicht
entscheidbar

davon
Rücknahmen

2011 88 246 44 179 19 4

2012 106 264 44 177 40 3

2013 100 240 32 165 38 5

2014 90 217 30 152 35 0

2015 100 317 65 206 46 0

2016 115 320 46 239 33 2

A
nz

ah
l 

Beurteilung aller Beschwerden im Vergleich über sechs Jahre 

3_Druckerei_Beurteilung aller Beschwerden_Kritikpunkte in 2016 + im Vergleich über mehrere Jahre

2016

davon Rücknahmen 2
davon nicht entscheidbar 33
davon unbegründet 239
davon begründet 46
Kritikpunkte (gesamt) 320

davon Eingaben mit 
mind.
 einem begr. Kritikpunkt 31
Einzelbeschwerden 115

Einzel-beschwmit Kritik-punkten davon begründet davon unbegründavon nicht davon Rücknahmen Lob
2006 82 161 28 104 14 14 1
2007 111 192 41 133 16 1 1
2008 115 264 43 174 39 8 4
2009 109 309 39 198 50 14 6
2010 85 221 49 137 34 1 6
2011 88 246 44 179 19 4 4
2012 106 264 44 177 40 3 1
2013 100 240 32 165 38 5 3
2014 90 217 30 152 35 0 0
2015 100 317 65 206 46 0
2016 115 320 46 239 33 2 5

250

300

350

Beurteilung aller Beschwerden im Vergleich über sechs Jahre 

0 50 100 150 200 250 300 350

davon Rücknahmen

davon nicht entscheidbar

davon unbegründet

davon begründet

Kritikpunkte (gesamt)

davon Eingaben mit mind.
 einem begr. Kritikpunkt

Einzelbeschwerden

2 

33 

239 

46 

320 

31 

115 

Beurteilung aller Beschwerden/Kritikpunkte in 2016*  



Bericht der Beschwerdekommission für das Jahr 2016 

3.2 Anzahl der Beschwerden im Vergleich über sechs Jahre 
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In 2016 gab es keine wesentliche inhaltliche 
Verschiebung der Kritikpunkte im Vergleich 
zum Vorjahr. 

Erneut betrafen mehr als die Hälfte (58,13 
Prozent) aller Kritikpunkte die drei Bereiche 

„Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern“, „Diagnose, Therapie, Behandlung, 
Medikation, Pflege und Betreuung“ sowie 
„Freiheitsbeschränkende Maßnahmen“. In 
2015 lag der Wert bei 55,2 Prozent.  

 
Prozentuale Verteilung* der Kritikpunkte in 2016 

 

* Prozentwerte kfm. gerundet

Verhalten von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern 

Das Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern war in 2016 der häufigste Kritik-
punkt (83-mal). Der überwiegende Anteil der 
Kritikpunkte war aus Sicht der Mitglieder der 
Beschwerdekommission unbegründet. 

Mehrfach fühlten sich die betroffenen Perso-
nen von den Mitarbeitern/innen der Einrich-
tung autoritär behandelt und/oder nicht 
ernst genommen. Daneben wurde ein em-
pathisches Verhalten vermisst oder die nicht 

erfolgte Weitergabe von Informationen 
wurde bemängelt. Es ist in diesem Kontext 
jedoch ebenso wichtig zu erwähnen, dass 
Patientinnen und Patienten beziehungsweise 
Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen 
ihrer Erkrankung sowohl Mitpatientinnen 
und Mitpatienten, Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohner als auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beleidigen, bedrohen und 
möglicherweise gewalttätig werden können.  

Im Verlauf der Recherchen und Beratungen 
zu den Eingaben wurde deutlich, dass sich 
der Einsatz von besonders geschulten Mitar-
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4_Druckerei_Übersicht_Beschwerdepunkte_Prozentual_2016_Torte

Verhalten von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern

25,94%

Diagnose , Therapie, Behandlung, 
Medikation , Pflege, Betreuung

17,19%

Freiheitsbeschränkung, Kontroll-
und Zwangsmaßnahmen, 

Rechtsgrundlage des stationären 
Aufenthaltes

15,00%

Aufnahme, Entlassung, 
Entlassungsbericht, Verlegung u. 

Umzug, Überbelegung, Kündigung 
des Behandlungs- bzw. 

Heimvertrages
10,94%

Räumliche und hygienische 
Situation, Ausstattung,

mangelnde  Freizeitangebote
6,88%

Finanzielle Angelegen-
heiten,Schadensersatz , 

Schmerzensgeld 
4,06%

Zusammenarbeit der Einrichtung 
mit Externen 

3,75%

Organisation einer Station oder 
Wohngruppe 

3,44%
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3,44%
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1,56%
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Akteneinsicht 

1,25%

Verhalten von rechtlichen 
Vertreter/innen

1,25%
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in der Einrichtung 

1,25%
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0,63%

Rauchen / Nichtrauchen
0,31%

Lärmbelästigung 
0,31%

Andere
9,38%
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beiterinnen und Mitarbeitern positiv in Ge-
walt besetzten Situationen auswirkt. In den 
fünf Fällen, wo das Verhalten von Mitarbei-
terinnen/Mitarbeitern aus Sicht der Be-
schwerdekommission zu beanstanden war, 
wurde umgehend von der Leitung der Ein-
richtung eine entsprechende Veränderungs-
maßnahme getroffen beziehungsweise für 
Abhilfe gesorgt. 

Diagnose, Therapie, Behandlung, Medika-
tion, Pflege und Betreuung 

Insgesamt 55 Kritikpunkte wurden zu diesen 
Themenbereichen von den Mitgliedern der 
Beschwerdekommission in 2016 beraten. In 
11 Fällen waren beispielsweise die Betroffe-
nen bei der Formulierung ihrer Kritik davon 
ausgegangen, dass die Beschwerdekommis-
sion umgehend auf eine Absetzung oder 
Veränderung der bestehenden Medikation 
hinwirkt. Den beschwerdeführenden Perso-
nen wurde ausführlich erklärt, dass die Be-
schwerdekommissionsmitglieder nicht direkt 
in die fachlichen Kompetenzen der Mitglie-
der des Behandlungsteams eingreifen kön-
nen.  

In einigen Fällen führten die zusprechenden 
Gespräche der Mitarbeiterin und des Mitar-
beiters der LWL-Abteilung für Krankenhäuser 
und Gesundheitswesen zu einer deutlichen 
Akzeptanzverbesserung der Medikamenten-
einnahme. Anlässlich von kurzfristigen, un-
vorhersehbaren und/oder längerfristigen 
Erkrankungen von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern kam es zu Einschränkungen oder 
Ausfällen von therapeutischen Angeboten, 
die - trotz eingehender Bemühungen der 
Verantwortlichen der Einrichtungen - nicht 
durchweg behoben werden konnten. Aus 
Sicht der Mitglieder der Beschwerdekommis-

sion waren insgesamt acht Kritikpunkte aus 
dem gesamten Themenkomplex begründet. 
In sechs Fällen konnte umgehend darauf 
hingewirkt werden eine Abhilfe zu schaffen. 

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen 

Insgesamt 48-mal beschäftigten sich die 
Mitglieder der Beschwerdekommission in 
2016 mit Freiheitsbeschränkungen, Kontroll- 
und Zwangsmaßnahmen sowie der Rechts-
grundlage des stationären Aufenthaltes. 

Die Anzahl der Kritikpunkte stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr um elf Punkte liegt bei 
damit bei 15 % (n 320). Die Betroffenen kriti-
sierten Fixierungen, die erfolgte Zwangsun-
terbringung, Kontrollen und Ausgangs- oder 
Besuchsbeschränkungen sowie andere Be-
schränkungen aus therapeutischen Gründen. 
Bei den insgesamt 18 Kritikpunkten bezüg-
lich der Rechtsgrundlage des stationären 
Aufenthaltes wurde die Beschwerdeführerin 
beziehungsweise der Beschwerdeführer auf 
die Zuständigkeit des Gerichtes hingewiesen. 
In einem Fall nahm die beschwerdeführende 
Person ihre Beschwerde nach dessen Bear-
beitung zurück. 

Aufnahme, Entlassung, Verlegung,  
Umzug, Kündigung des Behandlungs- 
bzw. Heimvertrages 

Die Anzahl der von den betroffenen Perso-
nen hierzu vorgebrachten Kritikpunkte ist im 
Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben und 
beträgt weiterhin 35 Punkte. Sechsmal wur-
den eine nicht zeitnahe Formulierung und 
Absendung oder andere Mängel bei der Er-
stellung des Behandlungs- und Entlassungs-
berichtes von den Betroffenen oder deren 
Angehörigen kritisiert. Hinsichtlich der Dauer 
der Verzögerungen wurde eine Zunahme 
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den eine nicht zeitnahe Formulierung und 
Absendung oder andere Mängel bei der Er-
stellung des Behandlungs- und Entlassungs-
berichtes von den Betroffenen oder deren 
Angehörigen kritisiert. Hinsichtlich der Dauer 
der Verzögerungen wurde eine Zunahme 
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festgestellt. In fünf Fällen war die Kritik 
begründet. Es wurde jeweils für eine rasche 
Abhilfe gesorgt. 

Räumliche und hygienische Situation, 
Ausstattung, mangelnde Freizeitangebote 

Die Beschwerdekommission beschäftigte sich 
in 2016 in 22 Fällen mit geäußerter Kritik zu 
Räumlichkeiten, Hygiene oder Ausstattung 
der Einrichtung sowie mangelnden Freizeit-
angeboten für die betroffenen Personen. 

In acht Fällen stellten die Mitglieder der Be-
schwerdekommission fest, dass die Kritik be-
gründet war. Es wurde jeweils darauf hinge-
wirkt, dass eine Abhilfe geschaffen wurde. 

Finanzielle Angelegenheiten, 
Schadensersatz/Schmerzensgeld 

Die Kommission beschäftigte sich 13-mal mit 
finanziellen Angelegenheiten und der For-
derung nach Schadensersatz beziehungs-
weise Schmerzensgeld. In drei Fällen stellten 
die Kommissionsmitglieder fest, dass die 
Eingabe begründet war. Jeweils konnte zeit-
nah für Abhilfe gesorgt werden. 

Zusammenarbeit der Einrichtung mit 
Externen 

Zwölfmal wurde die mangelnde Zusammen-
arbeit der Einrichtung mit Angehörigen, ge-
setzlichen Vertretern, anderen Institutionen 
beziehungsweise Einrichtungen oder einem 
niedergelassenen Arzt beanstandet. Die Kritik 
wurde in vier Fällen als begründet angese-
hen. In diesen Fällen wurde von der Be-
schwerdekommission darauf hingewirkt, 
rasch für eine Abhilfe zu sorgen. 

 

Organisation einer Station oder 
Wohngruppe 

Im Berichtsjahr 2016 handelten 3,44 Prozent 
der Kritikpunkte von organisatorischen 
Schwächen oder Mängeln einer Wohn-
gruppe oder einer Station. Von den insge-
samt elf Fällen war aus Sicht der Beschwer-
dekommission kein Kritikpunkt berechtigt. 

Personalmangel / Personalwechsel 

Mit geäußerter Kritik bezüglich fehlenden 
Personals sowie dem Wechsel von Personal 
beschäftigte sich die Beschwerdekommission 
im Berichtszeitraum in elf Fällen. Die Anzahl 
stieg somit im Vergleich zum Vorjahr um vier 
Kritikpunkte. Von den elf beratenen Fällen 
wurde eine Kritik als begründet angesehen 
und eine Abhilfe wurde rasch geschaffen. 

Verhalten von Mitpatientinnen, 
Mitpatienten, Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohnern 

Zwischen einzelnen Patientinnen/Patienten 
oder Bewohnerinnen/Bewohnern in den Kli-
niken und Heimen kam es im Berichtszeit-
raum zu Meinungsverschiedenheiten, Kon-
frontationen und/oder Streit. Die Betroffenen 
äußerten neunmal ihren Ärger und ihre Miss-
stimmung gegenüber den Mitgliedern der 
Beschwerdekommission. 

Die Kommissionsmitglieder konnten in vier 
Fällen die Verärgerung und den Unmut 
nachvollziehen. In einem Fall war es nicht 
möglich, die Situation durch eine Verlegung 
oder einen Umzug innerhalb der Station, der 
Wohngruppe beziehungsweise der Einrich-
tung zu entspannen. 
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Essen/Speisen 

Die Häufigkeit zu diesem Themenbereich 
reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 
sechs Punkte. In 2016 äußerten sich Patien-
tinnen und Patienten beziehungsweise Be-
wohnerinnen und Bewohner fünfmal kritisch 
über Qualität oder Menge der angebotenen 
Speisen. In einem Fall konnte die Kritik nach-
vollzogen und umgehend für Abhilfe gesorgt 
werden. 

Datenschutz und Akteneinsicht 

In vier Fällen wurde Kritik vorgebracht, die 
die Themenbereiche Datenschutz und Ak-
teneinsicht betrafen. In einem Fall stellten die 
Kommissionsmitglieder fest, dass die Kritik 
begründet war. Es wurde umgehend für Ab-
hilfe gesorgt. 

Verhalten von Betreuerin/Betreuer 

Viermal beschäftigen sich die Mitglieder der 
Beschwerdekommission in 2016 mit Kritik die 
rechtliche Vertreter betraf. Die Häufigkeit der 
Kritik erhöhte sich um einen Punkt im Ver-
gleich zum Vorjahr. Von den Betroffenen 
wurden beispielsweise mangende Erreich-
barkeit oder fehlendes Engagement der Be-
treuerinnen und Betreuer kritisiert. 

Zusammenarbeit der Einrichtung mit 
Externen 

Die mangelnde Zusammenarbeit der Ein-
richtung mit Angehörigen, gesetzlichen Ver-
tretern, anderen Institutionen beziehungs-
weise Einrichtungen oder einem niedergelas-
senen Arzt wurden viermal kritisiert. In zwei 
Fällen, wo die Zusammenarbeit der Einrich-
tung mit Externen aus Sicht der Beschwerde-
kommission zu beanstanden war, wurde um-
gehend für Abhilfe gesorgt.  

Qualifikation des Personals, Rau-
chen/Nichtrauchen, Lärmbelästigung 

Zweimal wurde Kritik vorgebracht, die den 
Themenbereich Qualifikation des Personals 
betrafen. Jeweils einmal beschäftigen sich die 
Kommissionsmitglieder mit der Kritik zu den 
Themenbereichen Lärmbelästigung sowie 
Rauchen/Nichtrauchen. Von den insgesamt 
vier Punkten war einzig die Kritik wegen ei-
ner Lärmbelästigung nachvollziehbar. Hier 
wurde für Abhilfe von der Einrichtung ge-
sorgt. 
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5. Beschwerden im Jahr 2016 

5.1 LWL-Kliniken im Vergleich 

 

* incl. Reha 

 
21 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Bochum Dortmund Gütersloh Hemer Herten Lengerich Lippstadt Marsberg Münster Paderborn Warstein Dortmund 
(KJP) 

Hamm 
(KJP) 

Marl- 
Sinsen 
(KJP) 

Marsberg 
(KJP) 

2011 3 10 7 8 10 4 1 3 3 6 1 5 4 2 0 
2012 4 13 5 2 3 8 5 2 12 4 7 2 0 1 0 
2013 2 15 6 3 10 7 3 5 6 6 2 0 5 1 2 
2014 0 12 5 5 14 8 3 4 10 4 0 1 1 1 0 
2015 1 11 4 5 4 9 10 2 12 4 11 0 1 1 2 
2016 4 12 4 6 5 15 7 1 16 7 7 0 1 3 4 
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LWL-Kliniken: 
Anzahl der Beschwerden im Vergleich über sechs Jahre 
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Warstein Dort- 
mund 
(KJP) 

Hamm 
(KJP) 

Marl-
Sinsen 
(KJP) 

Mars- berg 
(KJP) 

Durch- 
schnitt 

2011 1,18 1,34 1,04 1,81 3,11 0,59 0,36 1,25 0,50 1,79 0,22 10,10 3,14 1,24 0,00 1,23 
2012 1,61 1,74 0,75 0,46 0,93 1,12 1,84 0,85 2,06 1,20 1,60 3,95 0,00 0,59 0,00 1,25 
2013 1,10 1,91 0,85 0,70 2,91 1,00 1,09 2,21 0,95 1,85 0,46 0,00 3,64 0,56 1,91 1,31 
2014 0,00 1,48 0,67 1,18 4,00 1,12 1,09 1,77 1,55 1,15 0,00 1,80 0,69 0,52 0,00 1,18 
2015 0,35 1,28 0,54 1,08 1,18 1,21 3,51 0,92 1,89 1,16 2,39 0,00 0,65 0,53 1,91 1,31 
2016 1,29 1,40 0,54 1,25 1,49 2,11 2,34 0,48 2,56 1,95 1,52 0,00 0,61 1,56 3,46 1,56 
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LWL-Kliniken (EP + KJP): Beschwerden pro 1000 Fälle* / 
 Vergleich über sechs Jahre 
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5.2 LWL-Pflegezentren im Vergleich 

 

 

5.3 LWL-Wohnverbünde im Vergleich 
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5.2 LWL-Pflegezentren im Vergleich 
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5.2 LWL-Pflegezentren im Vergleich 

 

 

5.3 LWL-Wohnverbünde im Vergleich 
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5.4 LWL-Institute für Rehabilitation, LWL-Rehabilitationszentren sowie 
Spezialisierungen an den LWL-Kliniken im Vergleich  
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0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

Dort-
mund 

Güters-
loh 

Hemer Lenge-
rich 

Lippstadt Marl-
Sinsen 

Mars-
berg 

Münster Pader-
born 

Warstein Durch- 
schnitt 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 0,00 0,52 1,38 0,00 1,88 1,32 

2012 0,00 0,00 4,00 1,19 7,72 0,00 0,26 1,38 2,56 4,35 2,30 

2013 0,00 3,03 0,00 1,10 5,02 0,00 1,02 0,71 2,56 0,63 1,52 

2014 3,05 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 1,27 0,72 0,00 1,31 1,45 

2015 2,03 0,00 0,00 0,00 4,57 0,88 1,01 0,00 0,00 0,67 1,39 
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LWL-Wohnverbünde: Beschwerden pro 100 Plätze / 
Vergleich über sechs Jahre 
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5.5 LWL-Kliniken für Erwachsene 

5.5.1 LWL-Universitätsklinikum Bochum  

Anzahl der Beschwerden: 4 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

unbegründet 
nicht entscheidbar 

fehlende Schweigepflichtsentbindung 

Diagnose 1   

Entlassmanagement 1   

Kündigung des Behandlungs- bzw. Heimvertrages 2   

Mängel bei der Erstellung des Entlassungsberichts 1   

Mangelnde Qualifikation des Personals 1   

Mangelnde Qualität der Speisen und Getränke 1   

Medikation   1 

nicht ausreichende Pflege und Betreuung 1   

Organisation einer Station/Wohngruppe 1   

Therapieplan 1   

Verhalten von Ärztin /Arzt 2 2 

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in 1   

Verhalten von Psychologin/Psychologe 1   

Verhalten von sonstigen Mitarbeiter/inne/n 1   

Zusammenarbeit des Personals in der Einrichtung 1   
Zusammenarbeit zwischen Einrichtung u. 
rechtlichen Vertreter/inne/n 

1   

Summe: 17 3 

 
Im Jahr 2016 wurden vier Beschwerden mit insgesamt 20 Kritikpunkten von den Mitgliedern 
der Beschwerdekommission beraten. 

In drei Fällen war eine Beurteilung der vorgebrachten Kritik allerdings nicht möglich, da im 
Verlauf der Bearbeitung der Beschwerde die Patientin beziehungsweise der Patient sich ent-
schieden hatte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LWL-Universitätsklinikums Bochum 
nicht von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. In den anderen 17 Fällen erachteten die Kom-
missionsmitglieder nach eingehender Beratung die vorgebrachte Kritik als unbegründet.   
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5.5.2 LWL-Klinik Dortmund 

Anzahl der Beschwerden: 12 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begrün-
det 

Abhilfe 
erfolgt 

unbe- 
gründet 

nicht entscheidbar 

Aussage 
gegen 

Aussage 

fehlende 
Schweige-
pflichts-

entbindung 

sachlich 
nicht 

ermittelbar 

keine Zu- 
ständigkeit 

Aufnahmemanagement     1         

Ausstattung     2         

Behandlungsvereinbarung 1 1           

Diagnose             1 

Finanzielle Angelegenheiten 1 1           

Hygiene und Reinigung 1 1 2         

Mangelnde Freizeitangebote     1         
Mangelnde Qualität der Speisen und 
Getränke 

    2         

Medikation     1         

Missachtung des Datenschutzes 1 1 1         

nicht ausreichende Pflege und Betreuung       1       

Organisation einer Station/Wohngruppe     3         

Personalmangel im ärztlichen Dienst     1         

Personalmangel im pflegerischen Dienst     1         

Personalwechsel im ärztlichen Dienst           1   
Rechtsgrundlage des stationären Aufent-
haltes 

            2 

Sonst. bauliche/räumliche/hygienische 
Situation 

    1         

Therapieangebote 1 1 2         

Therapieplan 1 1     1     

Verhalten der Einrichtungsleitung     1         

Verhalten von Ärztin/Arzt 1 1 4         

Verhalten von Mitpatient/inn/en     1         

Verhalten von Verwaltungspersonal     1         

Verlegungsmanagement     1         
Zusammenarbeit des Personals in der 
Einrichtung 

  1         

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung 
und Angehörigen 

        1     

Lob/Dank allgemein: 1               

Verbesserungsvorschläge: 2               

Summe: 7 7 27 1 2 1 3 

 
Im Berichtszeitraum beschäftigten sich die Mitglieder der Beschwerdekommission eingehend 
mit der berechtigten Beschwerde einer Patientin der Abteilung Allgemeine Psychiatrie I der 
LWL-Klinik Dortmund.  

Die Beschwerdeführerin hatte sich an den Mitarbeiter der LWL-Abteilung für Krankenhäuser 
und Gesundheitswesen gewandt und sich kritisch über das Verhalten eines Assistenzarztes 
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einer anderen Station der LWL-Klinik Dortmund geäußert. Sowohl durch das Verhalten als 
auch durch Äußerungen des Arztes fühlte sich die Beschwerdeführerin deutlich bedrängt und 
eingeschüchtert. Der Arzt hatte sich ohne Vorliegen einer ärztlichen Notwendigkeit der Pati-
entin genähert und im weiteren Verlauf des Kontaktes völlig unkorrekt und unangemessen 
verhalten.  

Im Verlauf der Sachverhaltsaufklärung wurde in Erfahrung gebracht, dass die Beschwerde der 
Patientin bereits der Betriebsleitung bekannt und der beschuldigte Mitarbeiter umgehend 
nach Kenntnisnahme der Vorwürfe und bis zur weiteren Aufklärung mit sofortiger Wirkung 
von allen seinen Aufgaben freigestellt worden war.  

Die im Rahmen der anschließenden detaillierten Aufklärung und Aufarbeitung gewonnenen 
Erkenntnisse führten letztendlich dazu, dass das Beschäftigungsverhältnis zwischen dem 
ärztlichen Mitarbeiter und der LWL-Klinik Dortmund beendet wurde.  

5.5.3 LWL-Klinikum Gütersloh 

Anzahl der Beschwerden: 4 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet 
Abhilfe 
nicht 

möglich 
unbegründet 

nicht entscheidbar 

sachlich nicht 
ermittelbar 

Aufnahmemanagement     1   

Besuch     1   

Entlassmanagement     1   

Fixierung     1   

Medikation     1   

Missachtung des Datenschutzes     1   

nicht ausreichende Pflege und Betreuung 1 1 1   

Organisation einer Station/Wohngruppe     1   

Sonstige einschränkende Maßnahmen     1   

Verhalten von Ärztin/Arzt     1   

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in     1   

Verhalten von Mitpatient/inn/en        1 

Summe: 1 1 11 1 

 
In der Abteilung Gerontopsychiatrie verließ eine Patientin trotz 1:1-Betreuung am Tag ihrer 
Aufnahme in einem unbeobachteten Augenblick die Station. Sie war mit Hilfe von Passanten 
nach Hause gelangt. Am nächsten Tag wurde sie auf Veranlassung des Betreuers auf eine 
geschützte Station gebracht. 
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In der Abteilung Gerontopsychiatrie verließ eine Patientin trotz 1:1-Betreuung am Tag ihrer 
Aufnahme in einem unbeobachteten Augenblick die Station. Sie war mit Hilfe von Passanten 
nach Hause gelangt. Am nächsten Tag wurde sie auf Veranlassung des Betreuers auf eine 
geschützte Station gebracht. 
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5.5.4 LWL-Klinik Hemer, Hans-Prinzhorn-Klinik  

Anzahl der Beschwerden: 6 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

be-
gründet 

Abhilfe 
erfolgt 

Abhilfe 
nicht 

möglich 

unbe- 
gründet 

nicht entscheidbar 

fehlende 
Schweigepflichts- 

entbindung 

keine Zu- 
ständig-

keit 

Aufnahmemanagement         1   
Verhalten von Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in 

        1   

Verhalten von sonstigen Mitarbeiter/inne/n 1 1     1   

Verhalten von Mitpatient/inn/en  2 2   1     

Verhalten von Ärztin/Arzt       1     

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes           1 

Organisation einer Station/Wohngruppe       2     

Lärmbelästigung 1 1   l     

Personalwechsel im pflegerischen Dienst       3     
Verhalten von Wohngruppen- bzw. 
Stationsleitung  

      2     

Personalmangel im pflegerischen Dienst       1     

Therapieangebote 1   1 1     

Ausstattung 1 1         

Personalmangel im therapeutischen Dienst       1     

Lob/Dank allgemein: 2             

Summe: 6 5 1 12 3 1 

 
Eine ehemalige Patientin der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie wandte sich an die 
Mitglieder der Beschwerdekommission und äußerte ihre Kritik über das Verhalten der Ser-
vice-Fachkräfte während der Erbringung ihrer Dienstleistungen für die sich auf der Depressi-
onsstation aufhaltenden Wahlleistungspatientinnen und Wahlleistungspatienten. 

Bemängelt wurde von der Beschwerdeführerin, dass die Service-Fachkräfte gegenüber den 
anwesenden Nichtwahlleistungspatientinnen und Nichtwahlleistungspatienten der Station 
selten allgemeine Höflichkeitsformen entgegenbrachten. Von der Beschwerdekommission 
wurden die kritischen Ausführungen der Beschwerdeführerin als berechtigt bewertet.  

Die Kommissionsmitglieder begrüßten, dass die Betriebsleitung der Klinik die Kritik zum An-
lass nahm, die Angehörigen des Service-Teams daran zu erinnern, sämtlichen Patientinnen 
und Patienten der LWL-Klinik Hemer adäquat zu begegnen.  
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5.5 LWL-Klinik Herten 

Anzahl der Beschwerden: 5 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe 
erfolgt 

unbe- 
gründet  

Rücknahme 
ohne 

Bearbeitung 

Besuch     1   

Entlassmanagement 1 1     

Hygiene und Reinigung 1 1     

Medikation       1 

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes     1   

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und Angehörigen     1   

Zwangsmedikation     1   

Summe: 2 2 4 1 

 
Die Tochter eines mehrfach in der Abteilung Gerontopsychiatrie stationär behandelten Pati-
enten beklagte sich, dass bei der Entlassung ein neu verordnetes Medikament nicht mitgege-
ben worden war. Auch ein Rezept wurde nicht ausgehändigt. So musste die Tochter längere 
Fahrstrecken in Kauf nehmen, damit ihr Vater das Medikament im Heim erhielt. Aufgrund der 
kritischen Rückmeldung wurden die Handlungsabläufe bei Entlassungen optimiert. 
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5.5 LWL-Klinik Herten 

Anzahl der Beschwerden: 5 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe 
erfolgt 

unbe- 
gründet  

Rücknahme 
ohne 

Bearbeitung 

Besuch     1   

Entlassmanagement 1 1     

Hygiene und Reinigung 1 1     

Medikation       1 

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes     1   

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und Angehörigen     1   

Zwangsmedikation     1   

Summe: 2 2 4 1 

 
Die Tochter eines mehrfach in der Abteilung Gerontopsychiatrie stationär behandelten Pati-
enten beklagte sich, dass bei der Entlassung ein neu verordnetes Medikament nicht mitgege-
ben worden war. Auch ein Rezept wurde nicht ausgehändigt. So musste die Tochter längere 
Fahrstrecken in Kauf nehmen, damit ihr Vater das Medikament im Heim erhielt. Aufgrund der 
kritischen Rückmeldung wurden die Handlungsabläufe bei Entlassungen optimiert. 
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5.5.6 LWL-Klinik Lengerich 

Anzahl der Beschwerden: 15 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet 
Abhilfe 
erfolgt 

unbe- 
gründet 

nicht entscheidbar

keine Zuständigkeit 

Ausgang     2   

Ausstattung 1 1     

Diagnose     2   

Entlassmanagement     1   

Finanzielle Angelegenheiten     1   

Fixierung     1   

Hygiene und Reinigung 1 1 1   

Isolierung     1   

Mängel bei der Erstellung des Entlassungsberichts   2     

Mangelnde Qualifikation des Personals     1   

nicht ausreichende Pflege und Betreuung 1 1 1   

Organisation einer Station/Wohngruppe     1   

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes       5 

Sonstige einschränkende Maßnahmen     1   

Therapieangebote     1   

Therapieplan     3   

Verhalten vom Sozialdienst     1   

Verhalten von Ärztin/Arzt 1 1 3   

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in 1 1 2   

Zusammenarbeit des Personals in der Einrichtung 1 1     

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung u. a. Personen/Institutionen 1 1     

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und Angehörigen 1 1 2   

Lob/Dank allgemein: 1         

Verbesserungsvorschläge: 2         

Summe: 10 10 25 5 

 
Mehrere Angehörige einer ehemaligen Patientin der LWL-Klinik Lengerich wandten sich mit 
mehreren Kritikpunkten an die Beschwerdekommission. Der Ehemann und die Töchter der 
Patientin bemängelten unter anderem die pflegerische Versorgung und Betreuung ihrer An-
gehörigen während ihres Aufenthaltes auf einer gerontopsychiatrischen Station der LWL-Kli-
nik. Von der Beschwerdekommission wurde die Kritik als berechtigt bewertet, da im Rahmen 
der Überprüfungen der Kritik unzureichende Angaben zu Maßnahmen bezüglich einer De-
kubitusprophylaxe festgestellt wurden.  

Gegenüber der Betriebsleitung der LWL-Klinik brachte die Beschwerdekommission ihre deut-
liche Erwartungshaltung hinsichtlich der Betreuung und Pflege von Patientinnen und Patien-
ten zum Ausdruck.  
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5.5.7 LWL-Klinik Lippstadt  

Anzahl der Beschwerden: 7 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 
Beurteilung

begründet Abhilfe 
erfolgt unbegründet 

nicht entscheidbar

keine Zuständigkeit 

Aufnahmemanagement     2   

Diagnose     1   

Entlassmanagement     3   

Hygiene und Reinigung 1 1     

Medikation     1   

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes       1 

Therapieangebote     1   

Therapieplan     2   

Verhalten des gesamten Teams     1   

Verhalten von Ärztin/Arzt     3   

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in     1   

Verhalten von sonstigen Mitarbeiter/inne/n     1   

Verlegungsmanagement     1   

Verbesserungsvorschläge: 1         

Summe: 1 1 17 1 

 
Die Mitglieder der Beschwerdekommission beschäftigten sich im Berichtzeitraum mit der Kri-
tik eines Patienten, der sich auf einer geschützt geführten Station der Abteilung Suchtmedizin 
der LWL-Klinik Lippstadt aufhielt. Der Beschwerdeführer kritisierte das deutlich verschmutzte 
Fenster seines Patientenzimmers. 

Die Mitglieder der Beschwerdekommission konnten die Kritik nachvollziehen. Das Fenster 
wurde umgehend nach Kenntnisnahme der Beschwerde gereinigt. Daneben wurde im Rah-
men der Sachverhaltsaufklärung in Erfahrung gebracht, dass die Leitung der LWL-Klinik 
Lippstadt die Pläne hinsichtlich der Unterhaltsreinigung aktualisieren und in diesem Zusam-
menhang die Reinigungsintervalle neu definieren wird. Die Ergebnisse der Maßnahmen wer-
den die Kommissionsmitglieder weiter verfolgen.  

5.5.8 LWL-Klinik Marsberg 

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

Rücknahme mit Bearbeitung 
nicht entscheidbar 

keine Zuständigkeit 

Ausgang 1   

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes   1 

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in 1   

Summe: 2 1 
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5.5.7 LWL-Klinik Lippstadt  

Anzahl der Beschwerden: 7 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 
Beurteilung

begründet Abhilfe 
erfolgt unbegründet 

nicht entscheidbar

keine Zuständigkeit 

Aufnahmemanagement     2   

Diagnose     1   

Entlassmanagement     3   

Hygiene und Reinigung 1 1     

Medikation     1   

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes       1 

Therapieangebote     1   

Therapieplan     2   

Verhalten des gesamten Teams     1   

Verhalten von Ärztin/Arzt     3   

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in     1   

Verhalten von sonstigen Mitarbeiter/inne/n     1   

Verlegungsmanagement     1   

Verbesserungsvorschläge: 1         

Summe: 1 1 17 1 

 
Die Mitglieder der Beschwerdekommission beschäftigten sich im Berichtzeitraum mit der Kri-
tik eines Patienten, der sich auf einer geschützt geführten Station der Abteilung Suchtmedizin 
der LWL-Klinik Lippstadt aufhielt. Der Beschwerdeführer kritisierte das deutlich verschmutzte 
Fenster seines Patientenzimmers. 

Die Mitglieder der Beschwerdekommission konnten die Kritik nachvollziehen. Das Fenster 
wurde umgehend nach Kenntnisnahme der Beschwerde gereinigt. Daneben wurde im Rah-
men der Sachverhaltsaufklärung in Erfahrung gebracht, dass die Leitung der LWL-Klinik 
Lippstadt die Pläne hinsichtlich der Unterhaltsreinigung aktualisieren und in diesem Zusam-
menhang die Reinigungsintervalle neu definieren wird. Die Ergebnisse der Maßnahmen wer-
den die Kommissionsmitglieder weiter verfolgen.  

5.5.8 LWL-Klinik Marsberg 

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

Rücknahme mit Bearbeitung 
nicht entscheidbar 

keine Zuständigkeit 

Ausgang 1   

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes   1 

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in 1   

Summe: 2 1 
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Insgesamt drei Kritikpunkte beinhaltete die Beschwerde, die im Berichtszeitraum von den 
Kommissionsmitgliedern beraten wurde. In einem Fall bestand keine Zuständigkeit der Kom-
mission. Die zwei weiteren Kritikpunkte wurden im Verlauf der Bearbeitung von der be-
schwerdeführenden Person zurückgenommen.  

5.5.9 LWL-Klinik Münster  

 

Die räumlichen Gegebenheiten im Haus 26 und der Zustand des Raucherraums wurden zu 
Recht bemängelt. Durch den Bezug des Neubaus werden diese Mängel behoben werden 
können. 

Mehrere Patientinnen aus der noch neuen Tagesklinik Spezielle Psychotherapie kritisierten 
gehäufte Therapieausfälle. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen waren in-
nerhalb einer bestimmten Zeit  in erheblichem Maße von grippalen Infekten betroffen. Nach 
gründlicher Reflexion gelang es dem Team, Dienst- und Urlaubsgestaltung erfolgreich zu op-
timieren. 

 

 

Anzahl der Beschwerden: 16 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet 
Abhilfe 
erfolgt 

  

unbegründet Abhilfe nicht 
möglich 

Aufnahmemanagement 1   1   

Ausgang       1 

Ausstattung       1 

Diagnose       2 

Entlassmanagement       3 

Finanzielle Angelegenheiten       3 

Fixierung       2 

Hygiene und Reinigung       1 

Mangelnde Freizeitangebote       1 

Medikation       1 

Personalmangel im pflegerischen Dienst       1 

Personalmangel im therapeutischen Dienst 1 1     

Sonstige bauliche/räumliche/hygienische Situation 1 1     

Sonstige einschränkende Maßnahmen       3 

Therapieangebote 1 1     

Verhalten von Ärztin/Arzt       6 

Verhalten von Mitpatient/inn/en bzw. -bewohner/inne/n       1 

Verhalten von sonstigen Mitarbeiter/inne/n       1 

Summe: 4 3 1 27 
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5.5.10 LWL-Klinik Paderborn 

Anzahl der Beschwerden: 7 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet 
Abhilfe 
erfolgt unbegründet 

nicht entscheidbar

keine Zuständigkeit 

Aufnahmemanagement     1   

Ausgang     1   

Ausstattung     1   

Besuch     1   

Diagnose     1   

Finanzielle Angelegenheiten 1 1 2   

Medikation     1   

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes       2 

Schadensersatz/Schmerzensgeld     1   

Therapieangebote     1   

Verhalten der Einrichtungsleitung     1   

Verhalten des gesamten Teams     2   

Verhalten von Ärztin/Arzt     4   

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in     2   

Verhalten von Mitpatient/inn/en bzw. -bewohner/inne/n     1   

Verhalten von rechtlichen Vertreter/inne/n     1   

Verlegungsmanagement     2   

Verweigerung einer Akteneinsicht     1   

Summe: 1 1 24 2 

 
Ein ehemaliger Patient der Abteilung Suchtmedizin der LWL-Klinik Paderborn wandte sich an 
die Beschwerdekommission und berichtete, dass er zum wiederholten Mal in der Klinik be-
handelt wurde. Während seines aktuellen Aufenthaltes hatte sich der Beschwerdeführer für 
eine Wahlleistung entschieden und acht Tage ein Einzelzimmer in Anspruch genommen. Die 
ihm in Rechnung gestellte Summe konnte er nicht in einer Summe begleichen. 

Der Beschwerdeführer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LWL-Klinik Paderborn 
konnten sich grundsätzlich auf eine Ratenzahlung verständigen, jedoch bestanden unter-
schiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Höhe der einzelnen Raten. 

Im Verlauf der Sachverhaltsaufklärung konnte zwischen dem Beschwerdeführer und der LWL-
Klinik Paderborn vermittelt und eine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden.  
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5.5.10 LWL-Klinik Paderborn 

Anzahl der Beschwerden: 7 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet 
Abhilfe 
erfolgt unbegründet 

nicht entscheidbar

keine Zuständigkeit 

Aufnahmemanagement     1   

Ausgang     1   

Ausstattung     1   

Besuch     1   

Diagnose     1   

Finanzielle Angelegenheiten 1 1 2   

Medikation     1   

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes       2 

Schadensersatz/Schmerzensgeld     1   

Therapieangebote     1   

Verhalten der Einrichtungsleitung     1   

Verhalten des gesamten Teams     2   

Verhalten von Ärztin/Arzt     4   

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in     2   

Verhalten von Mitpatient/inn/en bzw. -bewohner/inne/n     1   

Verhalten von rechtlichen Vertreter/inne/n     1   

Verlegungsmanagement     2   

Verweigerung einer Akteneinsicht     1   

Summe: 1 1 24 2 

 
Ein ehemaliger Patient der Abteilung Suchtmedizin der LWL-Klinik Paderborn wandte sich an 
die Beschwerdekommission und berichtete, dass er zum wiederholten Mal in der Klinik be-
handelt wurde. Während seines aktuellen Aufenthaltes hatte sich der Beschwerdeführer für 
eine Wahlleistung entschieden und acht Tage ein Einzelzimmer in Anspruch genommen. Die 
ihm in Rechnung gestellte Summe konnte er nicht in einer Summe begleichen. 

Der Beschwerdeführer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LWL-Klinik Paderborn 
konnten sich grundsätzlich auf eine Ratenzahlung verständigen, jedoch bestanden unter-
schiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Höhe der einzelnen Raten. 

Im Verlauf der Sachverhaltsaufklärung konnte zwischen dem Beschwerdeführer und der LWL-
Klinik Paderborn vermittelt und eine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden.  
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5.5.11 LWL-Klink Warstein  

Anzahl der Beschwerden: 7 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 
Beurteilung

begründet Abhilfe 
erfolgt unbegründet 

nicht entscheidbar

keine Zuständigkeit 

Aufnahmemanagement     1   

Ausgang     2   

Diagnose     2   

Fixierung     1   

Mängel bei der Erstellung des Entlassungsberichts 1 1     

Medikation     1   

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes       1 

Sonstige einschränkende Maßnahmen     4   

Therapieplan     2   

Verhalten von Ärztin/Arzt     2   

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in     2   

Verlegungsmanagement     1   

Lob/Dank allgemein: 1         

Summe: 1 1 18 1 

 
Der Vater eines ehemaligen Patienten der LWL-Tagesklinik Warstein wandte sich im Auftrag 
seines Sohnes an die Kommission und beschwerte sich über die Verzögerung bei der Erstel-
lung sowie Zusendung des Entlassberichtes durch die LWL-Tagesklinik an den Hausarzt sowie 
den behandelnden Psychiater seines Sohnes. 

Obgleich der Patient zum Entlassungszeitpunkt eine Kurzinformation mit der Angabe des Be-
handlungszeitraums, den Diagnosen und der Medikationsübersicht persönlich ausgehändigt 
bekommen hatte, konnten die Kommissionsmitglieder die Kritik nachvollziehen. Im Rahmen 
der Sachverhaltsaufklärung wurde in Erfahrung gebracht, dass im Verlauf der Behandlung des 
Patienten der Kreis der Adressaten in der Schweigepflichtsentbindung um den Hausarzt und 
den Psychiater des Patienten erweitert, diese Erweiterung jedoch intern nicht ausdrücklich 
weiter kommuniziert worden war. 

Nach dem Eingang der Beschwerde wurde umgehend die Absendung des Arztbriefes an die 
genannten Adressaten veranlasst. Die Leitung der LWL-Tagesklinik nahm die Beschwerde fer-
ner zum Anlass, einen Standard zu beschreiben, um zukünftig vergleichbare Sachverhalte 
möglichst ausschließen zu können. 

 

5.6 LWL-Kliniken für Kinder und Jugendliche 

5.6.1 LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik  

Beschwerden bezüglich der LWL-Klinik Dortmund, Elisabeth-Klinik, gingen in 2016 nicht ein.  
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5.6.2 LWL-Universitätsklinik Hamm  

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 
Beurteilung 

begründet Abhilfe erfolgt 

Mängel bei der Erstellung des Entlassungsberichts 1 1 

Summe: 1 1 

 
Während des Berichtszeitraumes wandte sich der Vater einer ehemaligen Patientin der Klinik 
an die Beschwerdekommission und beschwerte sich über die zeitliche Verzögerung bei der 
Erstellung und Zusendung des Entlassungsberichtes durch die Klinik. 

Sowohl die Eltern als auch die nachbehandelnden Ärzte beziehungsweise Psychologen hätten 
sich bereits seit mehreren Monaten um die Zusendung des Entlassungsberichtes bemüht. Die 
Kritik war aus Sicht der Beschwerdekommissionsmitglieder berechtigt. 

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung wurde in Erfahrung gebracht, dass der ausführliche 
Bericht mit Verzögerung diktiert, jedoch nicht an alle von den Eltern gewünschte Adressaten 
verschickt worden war. Dies wurde umgehend nach Einholung der notwendigen Einverständ-
niserklärung nachgeholt. Die Ärztliche Direktion führte anlässlich der Kritik mit dem verant-
wortlichen Mitarbeiter ein eingehendes Gespräch.  

5.6.3 LWL-Klinik Marl-Sinsen, Haardklinik  

Anzahl der Beschwerden: 3 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe erfolgt unbegründet 

Finanzielle Angelegenheiten 1 1   

Entlassmanagement      1 

Mängel bei der Erstellung des Entlassungsberichts 1 1   

Therapieplan 1 1   

Verhalten von Ärztin/Arzt     1 

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung u. Angehörigen 1 1   

Summe: 4 4 2 

 
Der Vater eines 17-jährigen Patienten berichtete, dass er die von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der LWL-Klinik geplanten Belastungserprobungen seines Sohnes im häuslichen 
Umfeld anlässlich der bevorstehenden Feiertage (Weihnachten/Jahreswechsel) sowie einem 
Wochenende begrüße. Der Angehörige kritisierte jedoch, dass er in einem Fall seinen Sohn 
an einem Abend zurück zur Klinik bringen solle, um ihn am nächsten Morgen wieder abholen 
zu können.  
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5.6.2 LWL-Universitätsklinik Hamm  

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 
Beurteilung 

begründet Abhilfe erfolgt 

Mängel bei der Erstellung des Entlassungsberichts 1 1 

Summe: 1 1 

 
Während des Berichtszeitraumes wandte sich der Vater einer ehemaligen Patientin der Klinik 
an die Beschwerdekommission und beschwerte sich über die zeitliche Verzögerung bei der 
Erstellung und Zusendung des Entlassungsberichtes durch die Klinik. 

Sowohl die Eltern als auch die nachbehandelnden Ärzte beziehungsweise Psychologen hätten 
sich bereits seit mehreren Monaten um die Zusendung des Entlassungsberichtes bemüht. Die 
Kritik war aus Sicht der Beschwerdekommissionsmitglieder berechtigt. 

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung wurde in Erfahrung gebracht, dass der ausführliche 
Bericht mit Verzögerung diktiert, jedoch nicht an alle von den Eltern gewünschte Adressaten 
verschickt worden war. Dies wurde umgehend nach Einholung der notwendigen Einverständ-
niserklärung nachgeholt. Die Ärztliche Direktion führte anlässlich der Kritik mit dem verant-
wortlichen Mitarbeiter ein eingehendes Gespräch.  

5.6.3 LWL-Klinik Marl-Sinsen, Haardklinik  

Anzahl der Beschwerden: 3 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe erfolgt unbegründet 

Finanzielle Angelegenheiten 1 1   

Entlassmanagement      1 

Mängel bei der Erstellung des Entlassungsberichts 1 1   

Therapieplan 1 1   

Verhalten von Ärztin/Arzt     1 

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung u. Angehörigen 1 1   

Summe: 4 4 2 

 
Der Vater eines 17-jährigen Patienten berichtete, dass er die von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der LWL-Klinik geplanten Belastungserprobungen seines Sohnes im häuslichen 
Umfeld anlässlich der bevorstehenden Feiertage (Weihnachten/Jahreswechsel) sowie einem 
Wochenende begrüße. Der Angehörige kritisierte jedoch, dass er in einem Fall seinen Sohn 
an einem Abend zurück zur Klinik bringen solle, um ihn am nächsten Morgen wieder abholen 
zu können.  
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Anlässlich der Nachricht wurde Rücksprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Behandlungsteams gehalten und es konnte eine zufriedenstellende Regelung getroffen wer-
den.  

5.6.4 LWL-Klinik Marsberg (Kinder- und Jugendpsychiatrie)  

Anzahl der Beschwerden: 4 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe erfolgt unbegründet 

Verhalten von Psychologin/Psychologe 1 1 5 

Organisation einer Station/Wohngruppe     1 

Therapieplan     1 

Verhalten von Ärztin/Arzt     2 

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in     1 

Verhalten von Verwaltungspersonal     1 

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung u. a. Personen/Institutionen     1 

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung u. Angehörigen     1 

Verbesserungsvorschläge: 1       

Summe: 1 1 13 

 
Die Mitglieder der Beschwerdekommission beschäftigten sich im Berichtszeitraum mit der 
Beschwerde der Eltern einer Patientin mit einer bipolaren Störung. Die Eltern der Jugendli-
chen kritisierten, dass sie nicht vom Psychologen ihrer Tochter informiert wurden, als diese 
sich eine Brandverletzung zugezogen hatte. 

Im Verlauf der Sachverhaltsaufklärung wurde in Erfahrung gebracht, dass sich der Therapeut 
im Konflikt zwischen der Schweigepflicht der Patientin und der Informationspflicht gegenüber 
den Eltern befunden hatte. Da der Patientin die Schweigepflicht besonders gegenüber ihren 
Eltern besonders wichtig war, entschied sich der Mitarbeiter, die Schweigepflicht im Sinne der 
Patientin zu wahren und gab die Information nicht weiter. 

Anlässlich der Beschwerde wurde dieses Vorgehen intern mit dem Therapeuten besprochen 
und hinterfragt. Den Eltern wurde mitgeteilt, dass zukünftig in vergleichbaren Fällen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der LWL-Klinik anders vorgehen werden. 

5.7 LWL-Pflegezentren 

Aus den LWL-Pflegezentren in Dortmund, Gütersloh, Lengerich, Lippstadt, Marsberg, Münster 
und Warstein wurden im Berichtszeitraum keine Beschwerden beraten.  
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5.8 LWL-Wohnverbünde 

5.8.1 LWL-Wohnverbund Hemer 

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

nicht entscheidbar 

Keine Zuständigkeit 

Verhalten von sonstigen Mitarbeiter/inne/n 1 

Verbesserungsvorschläge: 1   

Summe: 1 

 
Für die Mitglieder der Beschwerdekommission war eine abschließende Beurteilung der Be-
schwerde einer Bewohnerin des LWL-Wohnverbundes nicht möglich, da es sich bei den von 
der Beschwerdeführerin kritisierten Personen nicht um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
LWL-Wohnverbundes Hemer handelte. 

Zum Zeitpunkt der Beschwerdeformulierung befand sich die Bewohnerin auf der Suche nach 
einer eigenen Wohnung. Sie war irritiert, dass eine von ihr bevorzugte Anmietung einer  
Wohnung im Personalwohnheim der LWL-Klinik Hemer nicht möglich war. Die Anregung der 
Beschwerdeführerin, der Eigentümer des Personalwohnheimes möge die Zielgruppe potenti-
eller Mieter überdenken, wurde kommuniziert.  

5.8.2 LWL-Wohnverbund Lengerich 

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 
Beurteilung 

unbegründet 

Mangelnde Freizeitangebote 1 

Sonst. Personalmangel 1 

Therapieangebote 1 

Summe: 3 

 
Die im Berichtszeitraum von der Beschwerdekommission beratene Beschwerde bezüglich des 
LWL-Wohnverbundes Lengerich beinhaltete insgesamt drei Kritikpunkte. 

Nachdem die Einrichtungsleitung zur Beschwerde die kritisierten Sachverhalte schlüssig er-
läutern konnte, wurden sämtliche Kritikpunkte von den Kommissionsmitgliedern als unbe-
gründet bewertet.  
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5.8.3 LWL-Wohnverbund Lippstadt 

Anzahl der Beschwerden: 12 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

be- 
gründet 

Abhilfe 
erfolgt 

Abhilfe 
nicht 

möglich 

unbe- 
gründet 

nicht entscheidbar 

sachlich 
nicht 

ermittelbar 

keine Zu- 
ständigkeit 

Finanzielle Angelegenheiten       2     

Kontrollmaßnahmen       2     

Medikation       2     

nicht ausreichende Pflege und Betreuung       1     

Organisation einer Station/Wohngruppe       2     

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes           2 

Sonst. bauliche/räumliche/hygienische Situation       2     

Sonstige einschränkende Maßnahmen       3     

Umzugsmanagement       1     

Verhalten der Wohngruppen- bzw. Stationsleitung       1     

Verhalten des gesamten Teams       5     

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in 1 1   1     

Verhalten von Mitbewohner/inne/n 2 1 1       

Verhalten von rechtlichen Vertreter/inne/n         1   

Verlegungsmanagement       1     

Summe: 3 2 1 23 1 2 

 
Die Mitglieder der Beschwerdekommission beschäftigten sich im Berichtszeitraum mit der 
Beschwerde von mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich kritisch über das Ver-
halten eines Mitbewohners geäußert hatten. 

Die Beschwerde wurde dem Mitarbeiter der LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesund-
heitswesen von einem Mitglied des Heimbeirates des LWL-Wohnverbundes Lippstadt telefo-
nisch vorgetragen. Es wurde in Erfahrung gebracht, dass es sich bei dem Bewohner um einen 
chronisch kranken Menschen mit schwersten Verhaltensauffälligkeiten handelte. Den Kom-
missionsmitgliedern war es sehr bewusst, dass es für die Beschwerdeführerinnen oder Be-
schwerdeführer nicht einfach war, täglich die äußerst herausfordernden Verhaltensweisen des 
Mitbewohners zu akzeptieren beziehungsweise zu dulden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LWL-Wohnverbundes Lippstadt sowie der Mitar-
beiter der LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen führten wiederholt ein-
gehende Gespräche mit den Beschwerdeführenden, um diese zu entlasten. Für das aufge-
brachte Verständnis, ihre Geduld und Toleranz dankten die Mitglieder der Beschwerdekom-
mission den Bewohnerinnen und Bewohnern schriftlich.  
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5.8.4 LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen 

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 
Beurteilung 

unbegründet 

Ausgang 1 

Rauchen/Nicht rauchen 1 

Verhalten von sonstigen Mitarbeiter/inne/n 1 

Summe: 3 

 
Aus dem LWL-Wohnverbund Marl-Sinsen lagen für den Berichtszeitraum keine begründeten 
Kritikpunkte vor.  

5.8.5 LWL-Wohnverbund Marsberg 

Anzahl der Beschwerden: 4 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe 
erfolgt 

unbe- 
gründet 

nicht entscheidbar 

Aussage 
gegen 

Aussage 

keine Zu- 
ständigkeit 

Finanzielle Angelegenheiten     1     

Mangelnde Qualität der Speisen und Getränke     1     

Medikation         1 

nicht ausreichende Pflege und Betreuung     1     

Rechtsgrundlage des stationären Aufenthaltes     1   1 

Therapieplan     1     

Umzugsmanagement     1     

Verhalten des gesamten Teams     1     

Verhalten von Gesundheits- und Krankenpfleger/in     1     

Verhalten von rechtlichen Vertreter/inne/n       1 1 
Zusammenarbeit zwischen Einrichtung und 
rechtlichen Vertreter/inne/n 

1 1       

Summe: 1 1 8 1 3 

 
Im Rahmen der Bearbeitung einer Beschwerde eines Bewohners wurde in Erfahrung gebracht, 
dass von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LWL-Wohnverbundes eine Unsi-
cherheit bezüglich der finanziellen Situation des Beschwerdeführers existierte.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung konnten trotz intensiver Bemühungen 
kaum Kontakt mit der rechtlichen Betreuerin herstellen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklä-
rung fand eine ausführliche Aussprache unter Teilnahme des Bewohners, der rechtlichen 
Vertreterin, Mitarbeiterinnen des Wohnverbundes sowie Mitarbeitern der LWL-Abteilung 
statt. Hierbei konnten Missverständnisse und Irritationen ausgeräumt werden. 
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Ein regelmäßiger telefonischer Austausch zwischen der rechtlichen Vertreterin des Bewohners 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LWL-Wohnverbundes wurde vereinbart.   

5.8.6 LWL-Wohnverbund Münster 

Anzahl der Beschwerden: 2 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe erfolgt unbegründet 

Sonst. Personalwechsel     1 

Sonst. bauliche/räumliche/hygienische Situation 1 1   

Verhalten der Einrichtungsleitung     1 

Zusammenarbeit zwischen Einrichtung u. Angehörigen     1 

Summe: 1 1 3 

 
In mehreren Wohngruppen bestand im Berichtszeitraum vorübergehend das Problem der 
mangelhaften Temperaturregulierung des Wassers. Nach gründlicher Recherche zur Ursache 
wurden neue Thermostat-Einsätze und Rückschlagklappen eingebaut und alle Armaturen re-
pariert. 

5.8.7 LWL-Wohnverbund Warstein 

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe erfolgt 

Mangelnde Qualität der Speisen und Getränke 1 1 

Summe: 1 1 

 
Eine Bewohnerin und zwei Bewohner einer Wohngruppe für Menschen mit einer Suchter-
krankung wandten sich gemeinsam an die Beschwerdekommission und kritisierten die Qua-
lität unterschiedlicher Lebensmittel, die von der Küche für die Bewohnergemeinschaft gelie-
fert wurde. Bemängelt wurden beispielsweise die Konsistenz verschiedener Brotwaren oder 
der Garzustand von Kartoffeln. 

Von der Kommission wurde die Beschwerde als berechtigt bewertet. Von Seiten der Einrich-
tung wurde die Beschwerde zum Anlass genommen, die bereits vor der Kenntnisnahme der 
Beschwerde beabsichtigten Veränderungs- und Optimierungsmaßnahmen bezüglich der Ver-
sorgungsqualität nachhaltig umzusetzen.  
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5.8.8 Übrige LWL-Wohnverbünde 

Von den Mitgliedern der Beschwerdekommission wurden im Berichtszeitraum 2016 aus dem 
LWL-Wohnverbund Dortmund, dem LWL-Wohnverbund Gütersloh und dem LWL-Wohnver-
bund Paderborn keine Beschwerden beraten.  

5.9 LWL-Institute für Rehabilitation, LWL-Rehabilitationszentren sowie 
Spezialisierungen an den LWL-Kliniken 

5.9.1 LWL-Rehabilitationszentrum Ruhrgebiet  

Anzahl der Beschwerden: 1 

Beschwerdeinhalte/Kritikpunkte 

Beurteilung 

begründet Abhilfe erfolgt unbegründet 

Verhalten von Ärztin/Arzt     1 

Zusammenarbeit des Personals in der Einrichtung 1 1   

Summe: 1 1 1 

 
Im Berichtszeitraum wandte sich ein Rehabilitand des LWL-Rehabilitationszentrums Ruhrge-
biet an die Beschwerdekommission und äußerte sich kritisch über eine nicht optimale Zu-
sammenarbeit und Kommunikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Ein-
richtung zu seinen Ungunsten. Der Beschwerdeführer berichtete, dass er aufgrund der Ein-
nahme eines Antidepressivums deutlich zugenommen habe. Auf die in diesem Kontext von 
ihm erbetene Verordnung einer Ernährungsberatung sowie Diätberatung warte er bereits seit 
längerer Zeit. Die Kritik konnten die Mitglieder der Beschwerdekommission nachvollziehen. 

Die Recherchen zur Kritik ergaben, dass es im Verlauf der Rehabilitation tatsächlich zu einer 
Verzögerung der Weitergabe von Informationen gekommen war. Dies wurde ausdrücklich 
bedauert und umgehend wurde Abhilfe geschaffen. Die Einrichtung nahm die Beschwerde 
ferner zum Anlass, den Sachverhalt ausführlich in einer internen Arbeitsgruppe zu reflektie-
ren, um Verbesserungspotentiale hinsichtlich der Kommunikationsprozesse zu erkennen.  

 

5.9.2 Übrige LWL-Insititute für Rehabilitation, LWL-Rehabilitationszentren sowie 
Spezialisierungen an den LWL-Kliniken  

In 2016 wurden keine Beschwerden aus dem LWL-Institut für Rehabilitation Gütersloh (Hans 
Peter Kitzig Institut), dem LWL-Institut für Rehabilitation Warstein, dem LWL-Rehabilitations-
zentrum Münsterland, dem LWL-Rehabilitationszentrum Ostwestfalen (Bernhard-Salzmann-
Klinik), dem LWL-Rehabilitationszentrum Südwestfalen (Stillenberg Warstein) und dem Reha-
Bereich an der LWL-Klinik Hamm von den Mitgliedern der Beschwerdekommission beraten.  
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6. Ausblick  

Seit der Psychiatrie-Enquete, die 1975 in ih-
rem Bericht eine Vielzahl von schweren Män-
geln und gravierenden Menschenrechtsver-
letzungen in der medizinischen Versorgung 
psychisch kranker Menschen in Deutschland 
feststellte, hat sich die Situation in den psy-
chiatrischen Einrichtungen erheblich gebes-
sert. 

So ist es in weiten Teilen gelungen, die psy-
chiatrische Versorgung umzustrukturieren. 
Die Methoden zur Behandlung der verschie-
denen Krankheitsbilder sind schonender, die 
Behandlungsdauer hat sich deutlich verkürzt 
und die Rechte der Patientinnen und Pati-
enten sowie der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner werden stärker in den Fokus gestellt und 
beachtet. Dessen ungeachtet benötigen 
Menschen mit psychischen Erkrankungen 
oder Behinderungen  auch weiterhin im 
Konfliktfall Hilfe und Unterstützung bei der 
Wahrung und Durchsetzung ihrer Rechte, da 
diese aufgrund ihrer psychischen Erkrankun-
gen oder Behinderungen und einer daraus 
resultierenden Verletzlichkeit häufiger als 
somatisch erkrankte Menschen weniger stark 
in der Lage sind, ihre Interessen und Bedürf-
nisse angemessen zu vertreten.  

Die Möglichkeit, sich an die unabhängige 
Beschwerdekommission des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe wenden zu können, 
erfüllt für die Patientinnen und Patienten 
sowie die Bewohnerinnen und Bewohnern 
und deren Angehörigen ein menschenrecht-
liches Anliegen im Kontext der UN-Behin-
dertenrechtskonvention und stellt zudem ein 
wichtiges Qualitätsmerkmal für sämtlich Be-
teiligte des Hilfesystems dar. Dem Gedanken 
des Qualitätsmanagements folgend kann 

festgestellt werden, dass sich die Struktur-
qualität in den Einrichtungen des LWL-Psy-
chiatrieVerbundes Westfalen verbessert hat. 
Unter Bezugnahme der in 2016 den Mitglie-
dern der Beschwerdekommission vorgetra-
genen Beschwerden ist durchaus die Frage 
erlaubt, ob diese Optimierung ebenso für 
den Bereich der Prozessqualität eine Gül-
tigkeit hat. Was hat sich zwischen den ein-
zelnen Berufsgruppen ereignet und in wel-
chem Maß haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter trialogische Aspekte verinnerlicht 
und wie erleben die anderen Beteiligten des 
Behandlungs- beziehungsweise Betreuungs-
prozesses ihre Rolle und die Qualität der 
Kommunikation und Zusammenarbeit? 

Im Berichtszeitraum war das erlebte Verhal-
ten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der häufigste Anlass für die Beschwerdefüh-
rerinnen und Beschwerdeführer, sich mit ih-
rer Kritik an die Kommissionsmitglieder zu 
wenden. Häufig fühlten sich die betroffenen 
Personen von den Mitarbeitern/innen der 
Einrichtung nicht richtig verstanden, nicht 
ernst genommen, autoritär oder anmaßend 
behandelt. Unter Berücksichtigung dieser 
Gegebenheit begrüßen die Mitglieder der 
Beschwerdekommission die aktuellen 
Überlegungen und Bestrebung des LWL-Psy-
chiatrieVerbundes Westfalen bezüglich des 
Einsatzes oder der Einbeziehung therapieer-
fahrener Patientinnen und Patienten in der 
Behandlung und Begleitung anderer Patien-
tinnen und Patienten. 

Den Genesungsbegleiterinnen und Gene-
sungsbegleitern, häufig als EX-IN’ler/innen 
bezeichnet, ist es aufgrund ihres eigenen 
Erfahrungshintergrundes durchaus möglich, 
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zwischen den Patienten/innen, den Mitarbei-
terinnen und den Mitarbeitern/innen der 
Einrichtung als Vermittler und/oder Überset-
zer zu fungieren. So besteht vielleicht eher 
die Möglichkeit, eine gemeinsame Grundlage 
und Sprache zwischen den Beteiligten herzu-
stellen, Missverständnisse, Irrtümer und 
Fehleinschätzungen auszuräumen und eine 
von beiden Seiten von Empathie und Ak-
zeptanz getragene Beziehung einzugehen.  

Vor der Implementierung von Genesungsbe-
gleiterinnen und Genesungsbegleitern in den 
psychiatrischen Einrichtungen des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe ist eine 
intensive Diskussion verschiedener Themen 
sowie die Beantwortung von Fragestellungen 
bezüglich existierender Befürchtungen, Wi-

derständen, den Grenzen der Arbeit sowie 
einer eindeutigen Bestimmung der Aufga-
benfelder und strukturellen Anforderungen 
von besonderer Bedeutung. Die Ergebnisse 
des aktuellen Forschungsprojektes: „Einsatz 
von ausgebildeten GenesungsbegleiterInnen 
in psychiatrischen Akutkrankenhäusern – 
Implementierung und klinisch ethische Eva-
luation“ des LWL-Forschungsinstituts für 
Seelische Gesundheit (Bochum) werden 
hierzu gewiss wichtige Beiträge leisten.  

Die Beschwerdekommission wird sich auch 
künftig für eine gute Versorgung, Behand-
lung und Betreuung und Pflege von Men-
schen mit einer psychischen Erkrankung oder 
Behinderung  einsetzen.  
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In der LWL-Abteilung für Krankenhäuser und 
Gesundheitswesen stehen Ihnen eine direkte Ansprechpartnerin 
und ein direkter Ansprechpartner zur Verfügung:

Mechtild Stöber
Dipl.-Sozialarbeiterin
Krankenschwester
Telefon: 0251 591-3862
E-Mail: mechtild.stoeber@lwl.org

Heiko Winnemöller M.A. 
Dipl.-Sozialwirt (FH)
Dipl.-Sozialarbeiter
Telefon: 0251 591-6806
E-Mail: heiko.winnemoeller@lwl.org

Telefax: 0251 591-6595

Hösterplatz 2
48147 Münster

Druckerei Kettler, Bönen
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